
H-Sätze

H200-Reihe: Physikalische Gefahren
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

H300-Reihe: Gesundheitsgefahren
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die 
Atemwege tödlich sein.
H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und 
schwere Augenschäden.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318 Verursacht schwere Augenschäden.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
H350 Kann Krebs erzeugen (Expositionsweg angeben, 
sofern schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei kei-
nem anderen Expositionsweg besteht).
H371 Kann die Organe schädigen (oder alle betroffe-
nen Organe nennen, sofern bekannt) (Expositionsweg 
angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr 
bei keinem anderen Expositionsweg besteht).

H400-Reihe: Umweltgefahren
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfris-
tiger Wirkung.
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger 
Wirkung.
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristi-
ger Wirkung.
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Hochgiftig

Brandfördernd

Ätzend

Gas unter Druck

Hochentzündlich

Vorsicht Gefährlich

Gewässergefährdend

Gesundheitsgefährdend

Explosiv

Bei Notfällen anrufen!

P-Sätze

P100-Reihe: Allgemeines
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P200-Reihe: Prävention
P202 Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und 
verstehen.
P210 Von Hitze, heissen Oberflächen, Funken, offe-
nen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fern-
halten. Nicht rauchen.
P233 Behälter dicht verschlossen halten.
P240 Behälter und zu befüllende Anlage erden.
P241 Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel 
/ Lüftungsanlagen / Beleuchtung / … verwenden. (Die 
vom Gesetzgeber offen gelassene Einfügung ist vom 
Inverkehrbringer zu ergänzen)
P242 Nur funkenfreies Werkzeug verwenden.
P243 Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladun-
gen treffen.
P260 Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol 
nicht einatmen.
P261 Einatmen von Staub / Rauch / Gas / Nebel / 
Dampf / Aerosol vermeiden.
P264 Nach Gebrauch … gründlich waschen. (Die vom 
Gesetzgeber offen gelassene Einfügung ist vom Inver-
kehrbringer zu ergänzen)
P270 Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen 
verwenden.
P272 Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb 
des Arbeitsplatzes tragen.
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augen-
schutz / Gesichtsschutz tragen.

P300-Reihe: Reaktion
P310 Sofort Giftinformationszentrum, Arzt oder … an-
rufen.
P312 Bei Unwohlsein Giftinformationszentrum, Arzt 
oder … anrufen.
P321 Besondere Behandlung (siehe … auf diesem 
Kennzeichnungsetikett). (Die vom Gesetzgeber offen 
gelassene Einfügung ist vom Inverkehrbringer zu er-
gänzen)
P330 Mund ausspülen.
P331 Kein Erbrechen herbeiführen.
P362 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor er-
neutem Tragen waschen. Mit Inkrafttreten der 4. An-

passung an den Technischen Fortschritt am 1. Dezem-
ber 2014: Kontaminierte Kleidung ausziehen.
P363 Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen 
waschen.
P391 Verschüttete Mengen aufnehmen.
P301+P310 Bei Verschlucken: Sofort Giftinforma-
tionszentrum, Arzt oder … anrufen.
P301+P312 Bei Verschlucken: Bei Unwohlsein Gift-
informationszentrum, Arzt oder … anrufen.
P302+P352 Bei Kontakt mit der Haut: Mit viel Was-
ser und Seife waschen. Mit Inkrafttreten der 4. Anpas-
sung an den Technischen Fortschritt am 1. Dezember 
2014: Bei Berührung mit der Haut: Mit viel Wasser / 
… waschen.
P303+P361+P353 Bei Kontakt mit der Haut (oder 
dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten Kleidungs-
stücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/
duschen.
P304+P340 Bei Einatmen: Die Person an die frische 
Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
P305+P351+P338 Bei Kontakt mit den Augen: Einige 
Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhande-
ne Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter 
spülen.
P308+P313 Bei Exposition oder falls betroffen: Ärzt-
lichen Rat Einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P309+P311 Bei Exposition oder Unwohlsein: Giftin-
formationszentrum oder Arzt anrufen. (Mit Inkrafttre-
ten der 4. Anpassung an den Technischen Fortschritt 
am 1. Dezember 2014 wird diese Kennung aufgehoben)
P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztli-
chen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen 
Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P370+P378 Bei Brand: … zum Löschen verwenden. 
(Die vom Gesetzgeber offen gelassene Einfügung ist 
vom Inverkehrbringer zu ergänzen)

P400-Reihe: Aufbewahrung
P405 Unter Verschluss aufbewahren.
P403+P235 Kühl an einem gut belüfteten Ort auf-
bewahren.

P500-Reihe: Entsorgung
P501 Inhalt / Behälter … zuführen. (Die vom Gesetz-
geber offen gelassene Einfügung ist vom Inverkehr-
bringer zu ergänzen)
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